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@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

(1) Der Dienstgeber hat unter Berlcksichtigung des Stands der Technik die Arbeitsvorgange und die Arbeitsplatze
entsprechend zu gestalten und alle geeigneten MaRRnahmen zu treffen, damit die Larmeinwirkung auf das niedrigste in
der Praxis vertretbare Niveau abgesenkt wird. Unter Berucksichtigung des technischen Fortschritts und der
verfigbaren MalRnahmen ist auf eine Verringerung des Larms, moglichst direkt an der Entstehungsquelle, hinzuwirken.

(2) Im Rahmen der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren ist auch zu ermitteln, ob die Bediensteten einer
Larmgefahrdung ausgesetzt sein kdnnten. Wenn eine solche Gefahrdung nicht ausgeschlossen werden kann, ist der
Larm zu messen. Bei der Messung ist gegebenenfalls auch Impulslarm zu bertcksichtigen. Diese Ermittlung und
Messung ist in regelmaRigen Zeitabstdnden sowie bei Anderung der Arbeitsbedingungen zu wiederholen.

(3) Die Ermittlung und Messung ist unter der Verantwortung des Dienstgebers fachkundig zu planen und
durchzufiihren. Das Messverfahren muss zu einem fiur die Exposition der Bediensteten reprasentativen Ergebnis
fahren.

(4) Je nach AusmalR der Larmeinwirkung sind die erforderlichen MaBnahmen zur Verringerung und Beseitigung der
Gefahren zu treffen.

Zu diesen MalRnahmen zahlen insbesondere folgende:

1. Die Grunde fur die Larmeinwirkung sind zu ermitteln. Es ist ein Programm technischer MaBnahmen und
Malinahmen der Arbeitsgestaltung zur Herabsetzung der Larmeinwirkung festzulegen und durchzufihren.

2. Die Bediensteten sind Uber die moglichen Gefahren der Larmeinwirkung und die zur Verringerung dieser
Gefahren getroffenen MaBnahmen zu informieren und zu unterweisen.

3. Die Larmbereiche sind zu kennzeichnen und abzugrenzen. Der Zugang zu diesen Bereichen ist zu beschranken.
4. Den Bediensteten sind erforderlichenfalls geeignete Gehdrschutzmittel zur Verfliigung zu stellen.
5. Die Bediensteten haben die Gehdrschutzmittel zu benutzen.

6. Es ist ein Verzeichnis jener Bediensteten zu fuhren, die der Larmeinwirkung ausgesetzt sind. Dieses Verzeichnis ist
stets auf dem aktuellen Stand zu halten und jedenfalls bis zum Ende der Exposition aufzubewahren. Nach Ende
der Exposition ist es dem zustandigen Trager der Unfallversicherung zu Ubermitteln. Der Dienstgeber hat jedem
Bediensteten zu den ihn personlich betreffenden Angaben des Verzeichnisses Zugang zu gewahren.

In Kraft seit 02.10.2001 bis 31.12.9999


file:///

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 62 Bgld. BSchG 2001 Lärm
	Bgld. BSchG 2001 - Burgenländisches Bedienstetenschutzgesetz 2001


